
auf Grund des Ünfalls Leistungen der Sozialversicherung, 
entsteht demnach ein Schadenersatzanspruch in dem Um
fang nicht, ^wie der eingetretene Schaden durch die Sozial
versicherung gedeckt wird. Ein Ersatzanspruch geht hier 
also nicht auf die Sozialversicherung über, weil ein soldier 
Ansprudi überhaupt nicht entstanden ist./V
Hinsichtlich des Forderungsübergangs sind schließlich jene 
Fälle zu erwähnen, in denen ein Schadenersatzanspruch 
eines durch Unfall geschädigten Schülers gegenüber einem 
außenstehenden Dritten besteht. Hier ist z. B. an Verkehrs
unfälle zu denken, die sich auf dem Unterrichts- oder 
Schulweg/8/ ereignen und für die eine materielle Verant
wortlichkeit des den Schüler schädigenden Verkehrsteil
nehmers gegeben ist./9/
In allen Fällen, in denen Schüler auf Grund eines Unfalls 
berechtigte Schadenersatzansprüche gegenüber dem Schä
diger geltend machen können, bleiben die Ansprüche also 
immer insoweit bestehen, als sie durch die sozialversiche
rungsrechtlichen Leistungen nicht befriedigt werden./10/ 
Auf welche Weise die über die Leistungen der Sozialversi
cherung hinausgehenden Ansprüche reguliert werden, 
hängt immer davon ab, wie der Unfall eingetreten ist und 
ob der Schädiger in der Unfallsituation haftpflichtversi
chert ist.

Unfallversicherungsschutz durch die 
Staatliche Versicherung
Bei der zusätzlichen Unfallversicherung für Kinder, Schü
ler und Studenten, die bei einem Unfall eines Schülers 
ebenfalls in Betracht kommt f§ 7 der AO), handelt es sich 
nicht um einen sozialversicherungsrechtlichen Unfall Ver
sicherungsschutz, sondern um finanzielle Leistungen, die 
dem Betroffenen durch die Staatliche Versicherung der 
DDR im Rahmen der Versicherungsbedingungen gewährt 
werden. Voraussetzungen für den Anspruch eines Schü
lers auf Leistungen aus der zusätzlichen Unfallversiche
rung sind der Eintritt eines Unfalls im Zusammenhang 
mit der schulischen Tätigkeit (vgl. § 7 Abs. 1 Buchst, c der 
AO) und ein als Unfallfolge eingetretener dauernder Kör
perschaden von mindestens 20 Prozent./ll/ Im Unterschied 
zu dem — auch mindestens 20prozentigen — Körperschaden 
als Voraussetzung für eine Unfallrente auf Grund des so
zialversicherungsrechtlichen Unfallversicherungsschutzes 
muß hier ein dauernder Körperschaden vorliegen. Dies er
gibt sich daraus, daß es bei den aus der zusätzlichen Un
fallversicherung gewährten Leistungen um einmalig zu 
zahlende Beträge geht, beim sozialversicherungsrechtli
chen Unfallversicherungsschutz dagegen um fortwährend 
(solange die Voraussetzungen vorliegen) zu zahlende Be
träge.
Auch die Leistungen aus der zusätzlichen Unfallversiche-

n Ein Regreßanspruch gegenüber einem Staatsorgan, das nach 
§ 1 Abs. 1 StHG verantwortlich ist, entsteht demzufolge in keinem 
Fall. Vgl. dazu auch G. Kirmsie, „Staatshaftung und arbeitsrecht
liche materielle Verantwortlichkeit“, Arbeit und Arbedtsrecht 1971, 
Heft 5, S. 155 f.
/8/ Zwar geht aus dem Wortlaut der VO vom 11. April 1973 nicht 
hervor, daß sich der Versicherungsschutz auch auf Wegeunfälle 
erstreckt, doch ist es herrschende Auffassung, daß der Versiche
rungsschutz bei gesellschaftlichen Tätigkeiten auch Wegeunfälle 
umfaßt. Vgl. dazu G. Renneberg/I. Würfel, „Versicherungsschutz 
bei gesellschaftlichen Tätigkeiten“, Arbeit und Arbeltsrecht 1973, 
Heft 14, S. 436 ff. sowie Verfügungen und Mitteilungen des Mini
steriums für Volksbildung 1974, Nr. 1, Beilage 1/74, S. n.
Zu den Begriffen „SChulweg“ und „Unterrichtsweg“ vgl. G. RüCkert, 
„Fürsorge- und Aufsichtspflicht über Kinder und Jugendliche 
während des Schulwegs", NJ 1974 S. 333 f.
19/ Bei Unfällen, die auf den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs 
durch den Schädiger zurückzuführen sind, wird der auf die 
Sozialversicherung übergegangene Schadenersatzanspruch durch 
die Kraftfahr-Haftpflicht-Versicherung ebenfalls gegenüber der 
Staatlichen Versicherung bestehen.
/10/ Aus dem Grundsatz, daß der Geschädigte nach Befriedigung 
seines Schadenersatzanspruchs nicht besser gestellt sein darf, als 
wenn der Schaden nicht eingetreten wäre, ergibt sich, daß auf 
den Schadenersatzanspruch die dem Geschädigten gezahlten 
sozialversdcherungsrechtliChen Leistungen immer anzurechnen 
sind.
Al/ Unbeachtet bleiben hier diejenigen Kosten, die die Staatliehe 
Versicherung übernimmt, wenn auf Grund unfallbedingter Zahn
schäden festsitzender Zahnersatz benötigt wird (§ 7 Absi. 4 der AO).

rung werden im übrigen unabhängig von einer u. U. be
stehenden materiellen Verantwortlichkeit für den durch 
den Unfall eingetretenen Schaden gewährt. Besteht eine 
materielle Verantwortlichkeit, ist jedoch auf folgendes 
hinzuweisen: Durch das Wort „zusätzlich“ wird bereits 
ausgedrückt, daß es sich bei den auf Grund dieser Versi
cherung erlangten Leistungen um finanzielle Leistungen 
handelt, die dem Betroffenen unabhängig von anderen 
Ansprüchen gewährt werden. Die Leistungen aus der zu
sätzlichen Unfallversicherung sind somit für den Betroffe
nen eine zusätzliche finanzielle Sicherung. Es geht bei einer 
zusätzlichen Unfallversicherung allein um das Prinzip der 
materiellen Versorgung des Betroffenen über alle anderen 
ihm zustehenden Ansprüche hinaus.
Aus diesem Charakter der zusätzlichen Unfallversicherung 
folgt zugleich, daß Leistungen dieser Versicherung auf 
einen bestehenden Schadenersatzanspruch nicht anzurech
nen sind. Dabei ist unerheblich, welcher Art der Schaden
ersatzanspruch ist. Für arbeitsrechtliche Schadenersatzan
sprüche des Werktätigen ist die Nichtanrechenbarkeit die
ser Leistungen in § 98 Abs. 5 GBA ausdrücklich festge- 
legt/12/, für zivilrechtliche Schadenersatzansprüche durch 
die Rechtsprechung festgestellt./13/
Hinsichtlich des Schadenersatzanspruchs eines Schülers 
nach dem StHG kann die Rechtslage logischerweise nicht 
anders sein. Es wäre auch nicht einzusehen, warum auf 
einen Schadenersatzanspruch, der einem Schüler gegen
über der Schule auf der Grundlage des StHG zusteht, die 
erlangten Leistungen aus der zusätzlichen Unfallversiche
rung (z. B. 2 500 M bei einem dauernden Körperschaden 
von 25 Prozent) anzurechnen sein sollten, wenn bei einem 
zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch gegenüber einem 
Schüler (der über die Haftpflichtversicherung der staatli
chen Organe und Einrichtungen reguliert würde) eine An
rechnung dagegen nicht erfolgt.
Deshalb ist davon auszugehen, daß in jedem Fall der 
Schadenersatzanspruch eines Schülers unabhängig von den 
Leistungen aus der zusätzlichen Unfallversicherung be
friedigt werden muß. Das ergibt sich nicht zuletzt auch 
daraus, daß ein Übergang von Schadenersatzansprüchen 
auf die Staatliche Versicherung im Zusammenhang mit 
Leistungen aus der zusätzlichen Unfallversicherung aus
drücklich ausgeschlossen ist (§ 10 Abs. 6 der VO über die 
Versicherung der staatlichen Organe und staatlichen Ein
richtungen). Gehen aber Ansprüche nicht über und wür
den die Leistungen trotzdem auf den Schadenersatzan
spruch des Geschädigten angerechnet, würde das Prinzip 
des vollen Schadensausgleichs durch den Schädiger durch
brochen. Wegen des dargelegten Charakters der zusätzli
chen Unfallversicherung sind die daraus erlangten Lei
stungen im übrigen auch nicht als ein Ersatz des Schadens 
auf andere Weise i. S. des § 3 Abs. 3 StHG zu betrachten. 
Schließlich sei darauf verwiesen, daß sich Leistungen aus 
dem zusätzlichen Unfallversicherungsschutz der Staatli
chen Versicherung und Leistungen aus dem erweiterten 
Unfallversicherungsschutz bei gesellschaftlicher Tätigkeit 
nicht ausschließen; beim Vorliegen der von beiden Rege
lungen geforderten Voraussetzungen können sie nebenein
ander bestehen. Nach § 8 Abs. 4 der AO schließen sich le
diglich z u s ä t z l i c h e  Unfallversicherungen aus, die Un
fallversicherungsleistung aus der VO vom 11. April 1973 
ist aber keine zusätzliche Leistung.

•

Bei der praktischen Handhabung der häufig ineinander- 
greifenden Regelungen des Versicherungsschutzes und der 
materiellen Verantwortlichkeit im konkreten Einzelfall 
sind u. a. folgende Regeln zu beachten:
1. Es ist genau zu prüfen, welche der durch Rechtsvor-

/12/ Vgl. auch G. Kirmse/G. KirsChner, Die arbeitsrechtliche mate
rielle Verantwortlichkeit des Betriebes, 3. AufL, Berlin 1975, 
S. 241.
A3/ Vgl. BG Suhl, Urteil vom 27. November 1972 - 3 BCB 25/72 - 
(NJ 1973 S. 249).
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